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Prof. Dr. Gisela Jakob 

Ehrenamt – bürgerschaftliches Engagement oder Lückenbüßer für 
Facharbeit in Zeiten leerer Kassen? 

Vortrag bei der Tagung „Überleben in der psychosozialen Arbeit“ der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) und der Hochschule Darmstadt  

am 19. Mai in Darmstadt 

 

Vorbemerkung 

Mit dem Thema dieses Forums bewegen wir uns in einem widersprüchlichen und 
umkämpften Feld. Angesichts der massiven Finanzknappheit vieler Kommunen, 
einer chronischen Unterfinanzierung von Einrichtungen im sozialen und Bildungs-
bereich und einer anhaltenden Ökonomisierung des Sozialen lässt es sich kaum 
noch emotionslos und vorurteilsfrei über ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement sprechen. Die Rhetorik mancher Politiker_innen oder auch mancher 
Modellprogramme auf Bundesebene, in denen die gesellschaftliche Bedeutung von 
ehrenamtlichem Engagement beschworen und mit Begriffen wie Aktivierung und 
Eigenverantwortung operiert wird, tragen zur Verschärfung der Ablehnung bürger-
schaftlichen Engagements bei den beruflichen Mitarbeiterinnen in sozialen Diensten 
und Einrichtungen bei. 

Gleichwohl: Soziale Arbeit kooperiert in vielen Handlungsfeldern mit Ehrenamtlichen 
und freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürgern und ist auf das bürgerschaftliche 
Engagement angewiesen. Und Soziale Arbeit hat in Bereichen wie der Stadtteil-
arbeit, der lokalen Engagementförderung oder auch in der Jugend- und Jugend-
bildungsarbeit den Auftrag, zivilgesellschaftliche Strukturen und Partizipation ihrer 
Adressat_innen zu ermöglichen und zu fördern. 

 

Zum Inhalt meines Vortrages: 

1. Ein Fallbeispiel und ausgewählte Ergebnisse einer Untersuchung zur 
Kooperation von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen in einer 
sozialen Einrichtung, in denen Probleme und Dilemmata des Einsatzes 
Ehrenamtlicher deutlich werden. 

2. Gedanken zur Struktur und zum Eigensinn bürgerschaftlichen Engagements, 
um deutlich zu machen, dass das Engagement mehr ist als eine kostengünstige 
Dienstleistung. Ich gebrauche die Begriffe Ehrenamt, freiwilliges und 
bürgerschaftliches Engagement synonym und nutze den Ehrenamts-Begriff vor 
allem dann, wenn ich über die Praxis in psychosozialen Einrichtungen spreche. 
Für die fachliche Debatte schlage ich allerdings vor, stärker mit dem Begriff des 
bürgerschaftlichen Engagements zu arbeiten. 

3. Im dritten Teil wird es dann um Schlussfolgerungen zur Kooperation von 
freiwillig engagierten Bürger_innen und beruflichen Mitarbeiter_innen in der 
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Sozialen Arbeit. Dabei geht es um Anforderungen der Organisationsentwicklung 
ebenso wie um eine professionelle Freiwilligen- bzw. Ehrenamtskoordinierung. 

 

1. Ein Fallbeispiel am Anfang 

Die folgende Fallbeispiel ist eine fiktive Geschichte, die gleichwohl Alltag in vielen 
Einrichtungen ist und in der zentrale Dilemmata sichtbar werden. 

In einer sozialpsychiatrischen Tagesstätte fehlen Angebote am Wochenende. Die 
beruflichen Mitarbeiter-innen sind in der Woche präsent und erbringen ein ganzes 
Spektrum an Dienstleistungen, von der Beratung der Adressat_innen bis hin zu 
Freizeitangeboten. Dieses Angebot kann allerdings an den Wochenenden nicht 
aufrechterhalten werden. Möglicherweise hat es Kürzungen bei den Zuwendungen 
durch den Träger oder die Kommune gegeben, oder es gibt einfach größere Bedarfe. 
Jedenfalls kann mit dem vorhandenen beruflichen Personal die Öffnung der 
Einrichtung am Wochenende nicht gewährleistet werden. 

In dieser Situation kommt die Einrichtungsleitung auf die Idee: „Am Wochenende 
können ja unsere Ehrenamtlichen Angebote machen.“ Um dies sicher zu stellen, 
wird vielleicht – unter dem Deckmantel Aufwandsentschädigung – noch ein bisschen 
Geld an die „Ehrenamtlichen“ gezahlt: sagen wir 7,50 € pro Stunde. Dies wird von 
den „Ehrenamtlichen“, von denen einige Studierende sind und anderen, die nur über 
ein niedriges Einkommen verfügen, dankend angenommen.  

Mit diesem Arrangement wird sichergestellt, dass die Tagesstätte auch am 
Wochenende geöffnet und ein Minimum an Begleitung erbracht werden kann.  

Was sagt uns diese fiktive Geschichte, die übrigens übertragbar wäre auf Einrich-
tungen im Pflegebereich oder auch auf die Nachmittagsbetreuung in Schulen? 

Zunächst verweist sie auf das Problem einer chronischen Unterfinanzierung von 
sozialen und pflegerischen Diensten. Angesichts einer Finanzknappheit der Träger, 
politisch verordneten Schuldenbremsen, eines Umbaus sozialstaatlicher Leistungen 
bei gleichzeitig gewachsenen Bedarfen stehen vor allem Einrichtungen und 
Angebote unter Druck, die als sog. freiwillige Leistungen erbracht werden. Öffentliche 
Zuwendungen werden gekürzt oder zumindest nicht entsprechend den gewachsenen 
Bedarfen erhöht. 

In dieser Situation erscheint der Einsatz von Ehrenamtlichen als „letzte Rettung“, und 
um die Wochenenddienste etwas attraktiver zu machen, werden Aufwands-
entschädigungen gezahlt, die allerdings deutlich über dem entstandenen Aufwand für 
die Ehrenamtlichen liegen. Diese Praxis ist für die Organisationen als Arbeitgeber 
nach der Einführung des Mindestlohnes mit 8,50 € noch einmal attraktiver geworden. 

Was passiert hier aber mit dem Ehrenamt? Das ehrenamtliche Engagement wird auf 
die Rolle einer Dienstleistung reduziert. Es wird nicht als freiwillig erbrachte Tätigkeit 
gesehen, mit der engagierte Bürgerinnen und Bürger vor dem Hintergrund ihrer 
eigenen Geschichte und Motivationen sich einmischen und etwas tun wollen. 
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Vielmehr werden die Ehrenamtlichen als Lückenbüßer und Ausfallbürgen eingesetzt. 
Dies ist aus meiner Sicht ein eindeutiger Missbrauch des freiwilligen Engagements, 
der auch durch die geringfügige Bezahlung nicht gemildert wird. Im Gegenteil:  

Aus der Perspektive bürgerschaftlichen Engagements und auch aus der Perspektive 
einer fachlich fundierten beruflichen Sozialen Arbeit ist eine derartige Praxis höchst 
ambivalent. Statt eines sorgfältig und organisatorisch durchdachten Personalmixes 
und einer professionellen Koordinierung von freiwillig Engagierten und beruflich 
Tätigen wird eine Praxis etabliert, die neue Verwerfungen und Dilemmata schafft. Mit 
einer derartigen Praxis eines „bezahlten Ehrenamtes“ wird einer Monetarisierung 
des Engagements  Vorschub geleistet, die letztendlich die Struktur 
bürgerschaftlichen Engagements beschädigt (ausführlicher vgl. Jakob 2015, Stiftung 
Mitarbeit 2015). Eine stundenweise Bezahlung macht das Engagement zu einer 
schlecht bezahlten Erwerbsarbeit. Quasi "durch die Hintertür" wird mit derartigen 
Praktiken ein Niedriglohnbereich  etabliert. Konstruktionen wie die Aufstockung 
eines Minijobs durch die sog. Übungsleiterpauschale - auch eine verbreitete Praxis in 
manchen Einrichtungen - forcieren die Tendenz prekärer Arbeitsverhältnisse im 
sozialen Bereich und werfen arbeits- und sozialrechtliche Fragen auf. Und eine 
solche Praxis entwertet die berufliche Soziale Arbeit, weil so getan wird, als ob man 
geringfügig bezahlten Ehrenamtlichen die Angebote aufrechterhalten kann. 

Ich vermute, dass der kritische Blick vieler Profis auf das Ehrenamt auch mit solchen 
Entwicklungen zu tun hat. In den Arbeitsfeldern im psychosozialen Bereich besteht 
das Problem weniger darin, das Ehrenamt Hauptamt ersetzt. Dies mag es in 
Einzelfällen auch geben. Das zentrale  Problem resultiert vielmehr daraus, dass unter 
dem Dach Ehrenamt prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen werden, die 
professionelle Standards unterlaufen und den Tätigkeits- und Personalmix in den 
sozialen Diensten und Einrichtungen völlig unübersichtlich werden lassen.  

 

2.  Die Kooperation zwischen ehrenamtlichen und ber uflichen Mitarbeiter 
_innen – eine spannungsreiche Beziehung  

Einen weiteren Blick auf die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und 
beruflichen Mitarbeiter_innen in der psychosozialen Arbeit eröffnet eine Unter-
suchung, die Paul-Stefan Ross (2010) von der Dualen Hochschule Stuttgart in einer 
grossen diakonischen Einrichtung mit ca. 3.500 beruflichen und ca. 1.000 
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen in Baden-Württemberg durchgeführt hat:  

• In der Untersuchung wird deutlich, dass die beruflichen Mitarbeiter_innen eine 
zentrale Rolle dafür spielen, ob und wie freiwillig Engagierte bzw. Ehrenamtliche 
in die Arbeit der Einrichtung einbezogen sind. Den beruflichen Mitarbeitern in 
den jeweiligen Handlungsfeldern kommt eine entscheidende Rolle zu, wenn es 
um die Begleitung der freiwillig Engagierten, um ihre Integration in das jeweilige 
Arbeitsfeld und um ihre Anerkennung geht. Für eine gelungene Integration von 
Freiwilligen in die jeweilige Organisation bedeutet dies im Umkehrschluss, dass 
vor allem die hauptberuflichen Mitarbeiter_innen für die Zusammenarbeit mit 
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Freiwilligen gewonnen werden müssen. Oder wie Paul-Stefan Ross das 
formuliert: „Die Kernfrage des freiwilligen Engagements ist die Gewinnung der 
Hauptberuflichen“ (ebd., S. 1) Was dies für die Organisationsentwicklung 
bedeutet, dazu später mehr.  

• Die Zusammenarbeit ist keineswegs spannungsfrei. Insbesondere die beruf-
lichen Mitarbeiter_innen berichten von Konflikten und Spannungen . Ross u. 
a. arbeiten dabei drei zentrale Faktoren heraus, die sich aus den Rahmen-
bedingungen in den jeweiligen Arbeitsfeldern ergeben: 

 a) Der hohe Druck unter dem die beruflichen Mitarbeiter_in nen stehen  und 
der sich in den letzten Jahren aufgrund des Kostendrucks und zunehmender 
Aufgaben verschärft hat. Angesichts knapper Zeitressourcen und eines hohen 
Leistungsdrucks wird die Integration Freiwilliger als weitere, zusätzliche 
Aufgabe erlebt. Hinzu kommen neue fachliche Anforderungen und Konzepte der 
Sozialraumorientierung und der Qualitätssicherung, mit denen die beruflichen 
Mitarbeiter konfrontiert sind und die sie zusätzlich zur alltäglichen Arbeit 
bewältigen müssen. 

 Im Kontext dieses Leistungs- und Legitimationsdrucks wird dann auch die 
Sorge um den eigenen Arbeitsplatz  formuliert. Auch wenn dies – zumindest 
für die professionellen Mitarbeiter_innen in der Sozialen Arbeit – keine reale 
Gefahr darstellt, trägt das Klima in den Organisationen und in der Gesellschaft 
dazu bei, dass dieses Argument immer wieder vorgebracht wird. 

 b) Fehlende Anerkennung der Leistungen der beruflichen  Mitarbeiter-
_innen : Die steigenden Belastungen und die ständigen neuen Anforderungen 
an die eigene Fachlichkeit werden auch deshalb zu einem Problem, weil es den 
beruflichen Kräften an einer finanziellen, aber auch symbolischen Anerkennung 
fehlt. Während bei der Freiwilligenkoordination der Punkt der Anerkennungs-
kultur eine wichtige Rolle spielt und es dafür vielfältige neue Formen gibt, 
erleben viele berufliche Mitarbeiter, dass ihnen keine Anerkennung zuteil wird. 

 c) Als dritter Faktor für Spannungen und Konflikte zwischen Profis und 
Freiwilligen wird in der Untersuchung auf die „unzureichende Kommu-
nikation“  verwiesen – und zwar in verschiedener Hinsicht. Ein Konflikt resultiert 
z.B. daraus, wenn die Zusammenarbeit mit freiwillig Engagierten in erster Linie 
ein Projekt der Geschäftsleitung ist und „von oben“ verordnet wurde – ohne 
dass die beruflichen Mitarbeiter dabei ausreichend miteinbezogen waren. Hier 
ergibt sich die paradoxe Situation, dass neue Formen der Beteiligung und 
Mitwirkung engagierter Bürger entwickelt und implementiert werden sollen und 
dabei zentrale Akteure wie die beruflichen Mitarbeiter nicht beteiligt wurden.  

 Eine unzureichende Kommunikation gilt aber auch für die freiwillig Engagierten 
und die beruflichen Mitarbeiter. In den Organisationen gibt es i.d.R. keinen Ort, 
an dem sich Freiwillige und Profis über ihre Zusammenarbeit und dabei 
möglicherweise auftretende Konflikte verständigen können. 
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Bevor ich mit meiner Argumentation zur Rolle ehrenamtlichen bzw. bürgerschaft-
lichen Engagements in der Sozialen Arbeit fortfahre, möchte ich zunächst noch 
klären, von welchem Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement ich ausgehe. 

 

3. Strukturmerkmale und Eigensinnigkeit bürgerschaf tlichen Engagements 

In meinen bisherigen Ausführungen habe ich die Begriffe ehrenamtliches, freiwilliges 
und bürgerschaftliches Engagement synonym gebraucht und meine damit die 
zahlreichen Tätigkeiten, die Bürgerinnen und Bürger freiwillig, ohne materielle 
Gewinnabsichten, gemeinsam mit anderen in Organisationen oder Initiativen jenseits 
von Familie und Beruf erbringen. In der Fachdebatte hat sich der Begriff des 
bürgerschaftlichen Engagements in Verbindung mit dem Bezug auf Bürger- bzw. 
Zivilgesellschaft durchgesetzt, um diese freiwillig erbrachten Tätigkeiten jenseits von 
Familie und Beruf zu bezeichnen (vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements 2002).  

Um Missverständnisse zu vermeiden: Bürgerschaftliches Engagement hat nichts  zu 
tun mit dem Bürgertum als sozialem Klassenbegriff und beschränkt sich auch nicht  
auf den Begriff des Staatsbürgers. Bürgerschaftliches Engagement knüpft vielmehr 
an der politisch-republikanischen Theorie und Vorstellungen von Demokratie an, 
nach denen Partizipation und Engagement ein Bürgerrecht  sind. Bürgerinnen und 
Bürger in demokratischen Gesellschaften verfügen demnach über das Recht, die 
Gesellschaft mitzugestalten, sich einzumischen und mit einem Engagement zu 
beteiligen. In der politischen und gesellschaftlichen Realität ist die Umsetzung dieses 
Rechtes auf Partizipation und Engagement heftig umkämpft – wie wir alle wissen. 
Aber erst dessen Ableitung aus der politischen Theorie ermöglicht uns eine Kritik 
daran, wenn dieses Bürgerrecht eingeschränkt und missachtet wird.  

Freiwilliges bürgerschaftliches Engagement hat seinen Ort in etablierten Organi-
sationen wie Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden, Gewerkschaften und 
Einrichtungen ebenso wie in Initiativen, sozialen Bewegungen, Protesten und Bürger-
gruppen. Die Engagierten fügen sich häufig in organisatorische Abläufe ein. Bürger-
schaftliches Engagement kann aber auch manchmal quer liegen, kann organisa-
torische Entscheidungen in Frage stellen und bestehende Regeln und Abläufe hinter-
fragen. Manchmal äußert sich bürgerschaftliches Engagement auch als Protest und 
Kritik an den bestehenden Verhältnissen.  

Der Begriff bezeichnet also sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Ihr gemeinsamer Kern 
besteht allerdings darin, dass sich Bürger_innen freiwillig für eine Sache, für die 
Behebung eines gesellschaftlichen Missstandes oder für die Unterstützung anderer 
Menschen engagieren. Dieses Engagement kann nicht staatlich verordnet werden. 
Hier besteht eine Differenz zu den traditionellen Ehrenämtern, die im Kontext der 
kommunalen Selbstverwaltung zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals geschaffen 
wurden. In der Regel werden aber heute auch solche Ehrenämter in der kommunalen 
Selbstverwaltung oder in Gerichten nur mit dem vorherigen Einverständnis der 
Kandidat_innen vergeben. Wenn bürgerschaftliches Engagement auf einer frei-
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willigen Entscheidung beruht, impliziert dies auch die Freiheit,  sich nicht  zu 
engagieren. 

Diese freiwillig erbrachten Tätigkeiten von Bürgern sind keineswegs und per se 
immer gut und schön. Vielmehr haben sie ihre „dunklen Seiten“ (Roth 2003). Unter 
dem Deckmantel des Engagements können sich auch rechtsgerichtete und fremden-
feindliche Tendenzen verbergen, wenn z.B. in manchen Vereinen in Ostdeutschland 
die Jugendarbeit genutzt wird, um rechtorientiertes Gedankengut zu verbreiten. Und 
in mancher Bürgerinitiative steht nicht das Gemeinwohl im Vordergrund, sondern es 
überwiegen die Partikularinteressen Einzelner. Man denke etwa an die Bürger-
initiative, die sich gegen den Kinderspielplatz oder die forensische Klinik in ihrer 
Nachbarschaft wendet. 

Das Engagement ist also nicht per se ein Hort des Guten und Schönen. Vielmehr ist 
es ein Spiegel der Gesellschaft, in dem sich gesellschaftliche Strukturen reprodu-
zieren. Das Engagement kann manchmal soziale Ungleichheiten aufheben; es stellt 
sie aber immer wieder auch her, wenn wir z.B. daran denken, welche 
Bevölkerungsgruppen am stärksten engagiert sind. Auch Geschlechterungleichheiten 
werden im Engagement reproduziert, wenn man etwa die geschlechtsspezifische 
Segmentierung der Tätigkeiten oder auch die Unterrepräsentanz von Frauen in 
ehrenamtlichen Vorstands- und Leitungspositionen betrachtet.  

Bürgerschaftliches Engagement ist also nicht per se der Ort für Demokratie und 
Integration. Es ist allerdings immer wieder auch Anlass und Ort für gesellschaftliche 
Veränderungen und die Wahrnehmung von Bürgerrechten der Partizipation und 
Mitgestaltung. Engagierte Bürger_innen machen auf gesellschaftliche Probleme 
aufmerksam, entwickeln Lösungen für deren Bearbeitung oder fordern zumindest 
deren Bearbeitung als Auftrag an Gesellschaft und Staat. Beispielhaft für derartige 
Prozesse waren die sozialen Bewegungen in den 1970er und 1980er Jahren, die auf 
die Diskriminierung von Frauen, die Ausgrenzung von Minderheiten, den unwürdigen 
Umgang mit Menschen mit Behinderungen etc. aufmerksam gemacht haben. In 
seiner Analyse des Strukturwandels der Öffentlichkeit analysiert Jürgen Habermas 
(1992), wie die Forderungen der sozialen Bewegungen in das politische System 
Eingang gefunden haben, zur Grundlage für gesetzliche Reformen geworden sind 
und auch dazu beigetragen haben, neue soziale Angebote und Dienste zu 
entwickeln.  

Auch in der Sozialen Psychiatrie lässt sich diese Entwicklung nachvollziehen. Aus 
den weitgehend ehrenamtlich getragenen „psychosozialen Hilfsvereinigungen“, die 
sich 2004 zum Dachverband Gemeindepsychiatrie zusammen geschlossen haben, 
sind professionell arbeitende Wohneinrichtungen, Tagesstätten und sonstige 
Einrichtungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen hervorgegangen. 

Und ein zweiter Punkt, der die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements 
unterstreicht: Es ermöglicht Menschen ein sinnhaftes Handeln  ausgehend von den 
eigenen Relevanzsetzungen. Jenseits von Zertifikaten und Bildungsabschlüssen 
können Bürgerinnen und Bürger in gesellschaftlichen Bereichen tätig werden, in 
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denen es aus ihrer Perspektive und vor dem Hintergrund ihrer eigenen lebens-
weltlichen Erfahrungen Handlungsbedarf gibt. Sie bringen dabei ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten ein und schenken ein sehr wertvolles Gut: ihre Zeit. Dies ist keinesfalls 
immer konfliktfrei. Helfen zu wollen trägt, nicht per se schon dazu bei, auch 
angemessen zu helfen! – wie wir aktuell in der Flüchtlingshilfe beobachten können. 
Damit ein Engagement im psychosozialen Bereich zu einer Unterstützung der 
Adressaten wird, muss dieses Engagement gut durchdacht und systematisch 
angelegt sein. Was dies bedeutet, dazu später noch mehr.  

Bürgerschaftliches Engagement ist keineswegs nur altruistisch und selbstlos 
motiviert, sondern weist immer auch einen Selbstbezug  auf. In den hilfe-Blättern der 
gemeinnützigen Organisation EREPRO zum Ehrenamt in der Sozialen Psychiatrie 
wird dies zum Beispiel so formuliert, dass „der Einsatz Ehrenamtlicher nicht nur 
psychisch beeinträchtigten Menschen zu Anerkennung und Teilhabe verhilft, sondern 
auch den Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren“ (EREPRO 2008, S. 3). 

Die Engagierten selbst verstehen ihr Engagement heute nicht mehr in erster Linie als 
Dienst und Verpflichtung, sondern die Haltungen und Motive, sich zu engagieren, 
sind vielfältiger geworden (vgl. Jakob 1993). Dazu gehört sowohl die Erwartung, mit 
dem eigenen Engagement die Gesellschaft mitgestalten und etwas Sinnvolles tun zu 
wollen als auch Ansprüche, damit Erfahrungen zu machen, die für die eigene Person 
wichtig sind. Gemeinwohlbezogene und selbstbezogene Haltungen bilden ein 
Amalgam, das zur Sinngrundlage für das freiwillige Engagement wird. Ein länger 
dauerndes und für die Selbstidentität bedeutsames Engagement kommt nur dann 
zustande, wenn es eine „biografische Passung“  gibt (Jakob 1993). Das 
Engagement knüpft an den eigenen biografischen Erfahrungen an und wird Teil der 
persönlichen Entwicklung. 

Am offensichtlichsten wird eine biografische Passung, wenn Ehemalige in die Rolle 
als Ehrenamtliche schlüpfen und vor dem Hintergrund ihrer bearbeiteten Erlebnisse 
und Erfahrungen Betroffenen Unterstützung geben – ein Typus eines Engagements, 
den es in ambulanten sozialpsychiatrischen Einrichtungen häufiger gibt. Ein 
Engagement aufgrund einer direkten Betroffenheit repräsentiert eine Variante 
vielfältiger biografischer Passungen. 

Dieses Bündel an Strukturmerkmalen markiert den Eigensinn eines bürgerschaft-
lichen Engagements , mit dem es sich von anderen wie z. B. beruflichen Tätigkeiten 
unterscheidet und mit dem es auch quer liegt zu gesellschaftlich verbreiteten 
Rationalisierungsprozessen. Der Soziologe Adalbert Evers (2006, S. 71-72) hat das 
in einem schönen Bild beschrieben: Bürgerschaftliches Engagement liegt von seiner 
Logik her „quer zu Prozessen gesellschaftlicher Professionalisierung und Speziali-
sierung. Es bringt die Laien in die Politik, nicht ausgebildete Eltern in Schulen und 
Kindergärten und es unterstellt auch heute noch, dass sich Bürger z.B. als Atomkraft-
gegner Urteile über Dinge erlauben können, die sie nicht studiert haben.“ 

Der Vorteil bürgerschaftlichen Engagements besteht gerade darin, dass sich die 
Engagierten als Bürger und  Nicht-Experten  einmischen. Sie bringen dafür häufig 
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die lebensweltliche Nähe zu den Klienten oder Adressat_innen mit. Dabei sind die 
Ehrenamtlichen keineswegs immer Laien. Die ehemalige Sozialpädagogin als 
Ehrenamtliche im Pflegeheim, der Pfarrer als Ehrenamtlicher in der Telefonseelsorge 
oder der Umweltexperte bei Greenpeace bringen sicherlich auch ihr berufliches 
Wissen und Know How ein. Dies ist allerdings nicht Voraussetzung für das 
Engagement, und für zahlreiche Engagierte ergibt sich die Attraktivität des 
Engagements gerade daraus, dass sich damit neue Horizonte eröffnen. 

 

4. Bürgerschaftliches Engagement in der Sozialen Ar beit 

Was bedeuten nun die bisherigen Ausführungen zu Ansätzen einer Indienstnahme 
des Engagements einerseits und zur Eigensinnigkeit eines bürgerschaftlichen 
Engagements andererseits? Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die 
zukünftige Kooperation zwischen engagierten Bürger und beruflichen 
MitarbeiterInnen der psychosozialen Arbeit ziehen? 

Ich gehe davon aus, dass die Soziale Arbeit eine „bürgerschaftliche Anbindung“ 
(Pott/Wittenius 2002) braucht. Aufgaben der Sozialen Arbeit wie die Organisation von 
Erziehung und Bildung, die Bewältigung der Folgen von Armut und Ungleichheit und 
die soziale Integration oder Inklusion fallen nicht nur in die Zuständigkeit von 
Experten und ‚Profis’, sondern sie sind auch Angelegenheiten der Bürgerinnen und 
Bürger in einem gesellschaftlichen Gemeinwesen. Die Geschichte der Sozialen 
Arbeit verweist darauf, dass bürgerschaftliches Engagement dazu beitragen kann, 
auf gesellschaftliche Problemlagen aufmerksam zu machen, neue Initiativen für ihre 
Bewältigung in Gang zu setzen und damit auch Impulse für die Soziale Arbeit zu 
geben.  

Hinzu kommt, dass soziale Dienste und Angebote im deutschen Wohlfahrtsmodell 
nie nur Aufgabe des Staates waren, sondern immer in einem Wohlfahrtsmix , 
basierend auf der Kooperation zwischen Sozialstaat und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen wie Vereinen, Verbänden und Bürgergruppen erbracht wurden. Um 
nicht missverstanden zu werden: Ich stelle keineswegs die wichtige Funktion eines 
funktionierenden Sozialstaates in Frage. Allerdings erwarte ich auch nicht von 
staatlichen Instanzen die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme, sondern sehe die 
wichtige Rolle der Zivilgesellschaft, um an der Bearbeitung gesellschaftlicher 
Probleme mitzuwirken und – wenn nötig – auch als kritische Instanz, um auf 
staatliches Versagen und Übergriffe aufmerksam zu machen. 

Soziale Arbeit  braucht freiwilliges bürgerschaftliches Engagement und Soziale 
Arbeit hat zugleich einen Auftrag, Engagement und zivilgesellschaftliche 
Strukturen zu ermöglichen  und die die Adressaten bei der Wahrnehmung ihrer 
Bürgerrechte zu unterstützen. Für manche Arbeitsfelder ist dies sogar gesetzlich 
kodifiziert. So heißt es in § 11, Abs. 1 SGB VIII (KJHG) zum Auftrag der 
Jugendarbeit: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
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werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverant-
wortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“ 

Der Auftrag Sozialer Arbeit besteht nicht nur darin, Angebote und Dienstleistungen 
für ihre Adressat_innen zu erbringen. Professionelle in der Sozialen Arbeit haben in 
vielen Handlungsfeldern und Organisationen den expliziten Auftrag, Engagement zu 
fördern und Partizipation zu ermöglichen. Dazu gehört die Koordinierung des 
ehrenamtlichen Engagements in der Alten- und Pflegeeinrichtung oder in der Hospiz- 
und Palliativarbeit ebenso wie die Umsetzung einer partizipativ ausgerichteten 
Jugendarbeit. Einen zivilgesellschaftlichen Auftrag gibt es für die Soziale Arbeit auch 
in Handlungsfeldern wie der Stadtteil- und Quartiersarbeit, wo es darum geht, die 
Adressat_innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte auf Partizipation und Teilhabe zu 
unterstützen, Beteiligung und Partizipation zu ermöglichen und dafür entsprechende 
Strukturen zu schaffen. Engagementförderung ist für einen Teil der beruflichen 
Mitarbeiter in den sozialen Einrichtungen Teil ihres professionellen Auftrags.  

 

5. Strukturen einer professionellen Engagementförde rung 

Am Ende meines heutigen Beitrags möchte ich einige knappe Schlussfolgerungen 
formulieren, die auf die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
von beruflichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in Feldern der Sozialen Arbeit 
zielen. 

 

• Klare begriffliche Trennung zwischen bürgerschaftli chem Engagement 
und Erwerbsarbeit 

Das gegenwärtige „Durcheinander“ bei den Tätigkeiten und insbesondere die 
Bezahlung von Engagement sind mit großen Verwerfungen verbunden, schadet der 
Kultur freiwilligen bürgerschaftlichen Engagement und entwertet die berufliche Arbeit. 
Ich plädiere deshalb ganz stark dafür, zwischen ehrenamtlichem Engagement und 
beruflich bzw. nebenberuflichen Tätigkeiten zu unterscheiden. Stundenweise 
bezahltes Engagement oder mit hohen Aufwandsentschädigungen entgoltenes 
Engagement sind kein freiwilliges bürgerschaftliches Engagement, sondern 
nebenberufliche Tätigkeiten . Als solche sollten solche Konstruktionen auch 
bezeichnet werden. 

Darüber hinaus sollte in den Einrichtungen und Organisationen sehr viel sorgfältiger 
mit dem Einsatz solcher nebenberuflicher Kräfte verfahren werden. Sie bringen zwar 
kurzfristig pragmatische Problemlösungen, können aber auf lange Sicht die Qualität 
der erbrachten Dienstleistungen infrage stellen, und darüber hinaus fördern sie nicht 
gerade das öffentliche Bild von gemeinnützigen Organisationen und Verbänden. 
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• Engagementförderung als Aufgabe der Organisationsen twicklung 

Die Integration von freiwillig Engagierten ist eine Aufgabe der Organisationsentwick-
lung, vor der jede Organisation und jede Einrichtung im sozialen Bereich steht. In der 
jeweiligen Organisation muss es eine Verständigung darüber geben, welche Rolle 
das freiwillige Engagement von Bürgern spielen soll, von welchem Selbstverständnis 
ausgegangen wird, wo es zum Einsatz kommt, und wer für die Koordinierung 
zuständig ist. Die Rolle des Engagements gehört in das Leitbild der Einrichtungen 
und in die fachlichen Konzeptionen. Die Organisationsentwicklung ist Aufgabe der 
Geschäfts- und Organisationsleitung. Wie die Untersuchungsergebnisse des 
Kollegen Roß gezeigt haben, muss es aber auch gelingen, die beruflichen Mitarbeiter 
in diesen Verständigungsprozess zur Integration des freiwilligen Engagements 
einzubeziehen. Dies verweist auf die Notwendigkeit einer partizipativen Organi-
sationskultur.  

Teil des Organisationsentwicklungsprozesses muss es sein, die Aufgaben der 
verschiedenen Personalgruppen festzulegen und voneinander abzugrenzen: Wer 
hat welche Aufgaben?  – so lautet die zentrale Anforderung, wenn man Konflikte 
zwischen den verschiedenen Personalgruppen vermeiden will.  

 

• Professionalisierung der Engagementförderung 

Die Mitarbeit von Ehrenamtlichen und freiwillig engagierten BürgerInnen erfordert 
eine professionelle Freiwilligen- bzw. Ehrenamtskoordini erung . Das Engage-
ment ergibt sich nicht von selbst, sondern es braucht Überlegungen und Anstren-
gungen, wie es sich sinnvoll und für alle Beteiligten tragfähig in die jeweilige 
Einrichtung und Organisation einfügt. Dies ist auch Voraussetzung dafür, potentielle 
Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen von Beteiligten zu vermeiden.  

Nicht zuletzt trägt eine professionelle Freiwilligenkoordinierung auch dazu bei, die 
Aufgaben der freiwillig Engagierten zu klären  und Übergriffe und Fehler aufgrund 
von Unkenntnissen des jeweiligen Feldes zu vermeiden. Für die Engagierten gibt es 
auch die Anforderung, sich mit den Organisationszielen vertraut zu machen und für 
die Arbeit zu qualifizieren. 

Zu einer professionellen Freiwilligenkoordinierung gehören Strategien zur Gewinnung 
Engagierter, deren Vorbereitung und Qualifizierung, ihre Begleitung in Form 
regelmäßiger Erfahrungsaustausche oder – in anspruchsvollen Arbeitsfeldern – auch 
der Supervision sowie die Entwicklung einer passenden Anerkennungskultur. Diese 
Aufzählung von Anforderungen an eine professionelle Engagementförderung und -
koordinierung zeigt, dass dies nicht umsonst zu haben ist. Engagementförderung 
erfordert personelle und finanzielle Ressourcen . 
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